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stinaflüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli
2004 bis 30. Juni 200535,

besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindseligkei-
ten verursacht wurde,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen
der Prinzipienerklärung von 1993 über vorübergehende
Selbstverwaltung36, die sich auf die Modalitäten für die Auf-
nahme von Personen beziehen, die 1967 vertrieben wurden,
und besorgt darüber, dass der vereinbarte Prozess bisher noch
nicht in Gang gesetzt wurde,

1. bekräftigt das Recht aller infolge der Feindseligkei-
ten vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen
Personen auf Rückkehr in ihre Wohnstätten oder an ihre frü-
heren Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebie-
ten;

2. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
dass der von den Parteien in Artikel XII der Prinzipienerklä-
rung von 1993 über vorübergehende Selbstverwaltung36 ver-
einbarte Mechanismus für die Rückkehr der vertriebenen Per-
sonen nicht in Gang gesetzt wurde, und unterstreicht die Not-
wendigkeit einer beschleunigten Rückkehr der vertriebenen
Personen;

3. unterstützt in der Zwischenzeit die Bemühungen der
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und
späterer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands-
maßnahme im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter-
hin humanitäre Hilfe zu gewähren;

4. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie
an Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige
Beiträge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu
entrichten;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung nach Absprache mit der Generalbeauftragten vor ihrer
einundsechzigsten Tagung über den Stand der Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/102

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 159 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/476, Ziff. 22)37:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Do-
minica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
beria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
lawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Ton-
ga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Grenada, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Kamerun, Uganda.

60/102. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Natio-
nen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. De-
zember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302 (IV) vom
8. Dezember 1949 und alle späteren diesbezüglichen Resolu-
tionen, namentlich Resolution 59/119 vom 10. Dezember
2004,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

nach Behandlung des Berichts der Generalbeauftragten
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin-
ge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis
30. Juni 200538,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Vorsitzenden
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten an die Generalbeauftragte,
datiert vom 26. September 200539,

in großer Sorge über die kritische Finanzlage des Hilfs-
werks und deren Auswirkungen auf die Bereitstellung der not-
wendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an die Palä-

35 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 13 (A/60/13), und ebd., Supplement No. 13A (A/60/13/Add.1).
36 A/48/486-S/26560, Anlage.
37 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko,
Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Süd-
afrika, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.

38 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 13 (A/60/13), und ebd., Supplement No. 13A (A/60/13/Add.1).
39 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 13 (A/60/13), S. vii.



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

204

stinaflüchtlinge, so auch auf seine Notstands- und Entwick-
lungsprogramme,

unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der Charta
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen40,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Si-
cherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal41,

erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten42 auf das seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Ost-Jerusalems anwendbar ist,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse
der Palästinaflüchtlinge im gesamten besetzten palästinensi-
schen Gebiet und in den anderen Einsatzgebieten, namentlich
in Jordanien, Libanon und in der Syrischen Arabischen Repu-
blik,

in ernster Sorge über die äußerst schwierigen Lebensbe-
dingungen der Palästinaflüchtlinge in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems, so auch in
den Flüchtlingslagern Rafah und Dschabalija, die unter ande-
rem darauf zurückzuführen sind, dass es Tote und Verletzte
gab, dass Unterkünfte und Sachwerte von Flüchtlingen in er-
heblichem Ausmaß zerstört und beschädigt wurden und dass
es zu Vertreibungen kam,

in dem Bewusstsein, dass das Hilfswerk außerordentliche
Anstrengungen unternimmt, um Tausende beschädigter oder
zerstörter Flüchtlingsunterkünfte wieder instand zu setzen
oder wieder aufzubauen,

sowie im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die die mit
Flüchtlingsfragen befassten Bediensteten des Hilfswerks lei-
sten, um dem palästinensischen Volk, insbesondere den Palä-
stinaflüchtlingen, Schutz zu gewähren,

ernsthaft besorgt über die Gefährdung der Sicherheit der
Mitarbeiter des Hilfswerks und die Beschädigung seiner Ein-
richtungen infolge der israelischen Militäroperationen im Be-
richtszeitraum,

beklagend, dass seit September 2000 zwölf Mitarbeiter des
Hilfswerks durch die israelischen Besatzungstruppen getötet
wurden,

sowie beklagend, dass Kinder in den Schulen des Hilfs-
werks durch die israelischen Besatzungstruppen getötet und
verletzt wurden,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Politik
der Abriegelung und die gravierenden Einschränkungen der

Bewegungsfreiheit, einschließlich Ausgangssperren, die im
gesamten besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich
Ost-Jerusalems nach wie vor über Personen und Güter ver-
hängt werden und die gravierende Auswirkungen auf die so-
zioökonomische Situation der Palästinaflüchtlinge haben und
erheblich zu der katastrophalen humanitären Krise beigetra-
gen haben, mit der das palästinensische Volk konfrontiert ist,

tief besorgt über die anhaltenden Einschränkungen der Be-
wegungsfreiheit der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Güter des
Hilfswerks, die Drangsalierung und Einschüchterung der Mit-
arbeiter des Hilfswerks, die seine Tätigkeit untergraben und
behindern, insbesondere die Fähigkeit, seine grundlegenden
Dienstleistungen zu erbringen, namentlich die Dienste im Bil-
dungs- und Gesundheitsbereich sowie die Hilfs- und sozialen
Dienste,

unter Hinweis auf die am 13. September 1993 erfolgte Un-
terzeichnung der Prinzipienerklärung über vorübergehende
Selbstverwaltung durch die Regierung Israels und die Palästi-
nensische Befreiungsorganisation43 und die darauf folgenden
Durchführungsabkommen,

im Bewusstsein des Abkommens zwischen dem Hilfswerk
und der Regierung Israels,

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten Ab-
kommen, das in dem Briefwechsel zwischen dem Hilfswerk
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation44 enthalten
ist,

unter Hinweis auf die Konferenz, die das Hilfswerk der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
und die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit am 7. und 8. Juni 2004 in Genf abhielten, um die Unter-
stützung für das Hilfswerk zu erhöhen,

1. dankt der Generalbeauftragten des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdli-
chen Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit, insbesondere
angesichts der schwierigen Bedingungen während des vergan-
genen Jahres;

2. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks und er-
sucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die General-
versammlung über seine Aktivitäten unterrichtet zu halten;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten45 sowie von den Bemühungen der Arbeitsgruppe, zur
Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks
beizutragen, und ersucht den Generalsekretär, der Arbeits-
gruppe die für die Durchführung ihrer Arbeit erforderlichen
Dienstleistungen und Hilfen zur Verfügung zu stellen;

40 Resolution 22 A (I). Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1980 II S. 941;
LGBl. 1993 Nr. 66; öBGBl. Nr. 126/1957.
41 United Nations, Treaty Series, Vol. 2051, Nr. 35457. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1997 II S. 230; LGBl. 2001 Nr. 4; öBGBl. III Nr.
180/2000.
42 Ebd., Vol. 75, Nr. 973. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1954 II S. 781,
917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.

43 A/48/486-S/26560, Anlage. 
44 Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supple-
ment No. 13 (A/49/13), Anhang I.
45 A/60/439.
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4. würdigt die fortgesetzten Bemühungen der General-
beauftragten um die Erhöhung der Haushaltstransparenz und
der Effizienz des Hilfswerks, wie aus dem Programmhaus-
haltsplan des Hilfswerks für den Zweijahreszeitraum 2006-
200746 hervorgeht;

5. erkennt die wichtige Unterstützung an, welche die
Gastregierungen dem Hilfswerk bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben gewähren;

6. legt dem Hilfswerk nahe, die Bedürfnisse und Rechte
von Kindern im Einklang mit dem Übereinkommen über die
Rechte des Kindes47 bei seiner Tätigkeit weiter zu berücksich-
tigen;

7. bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass
die internationalen Bediensteten am Amtssitz des Hilfswerks
vorübergehend aus Gaza-Stadt verlegt wurden und dass die
Tätigkeit am Amtssitz beeinträchtigt wurde;

8. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Bestim-
mungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten42 in vollem Umfang
einzuhalten;

9. fordert Israel außerdem auf, sich zur Gewährleistung
der Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks, des Schutzes
seiner Institutionen sowie der Sicherung seiner Einrichtungen
in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-
Jerusalems an die Artikel 100, 104 und 105 der Charta der Ver-
einten Nationen und an das Übereinkommen über die Vorrech-
te und Immunitäten der Vereinten Nationen40 zu halten;

10. fordert die Regierung Israels nachdrücklich auf, dem
Hilfswerk für die Schäden, die durch die Handlungen der is-
raelischen Seite an seinem Eigentum und seinen Einrichtungen
entstanden sind, rasch Schadenersatz zu leisten;

11. fordert Israel auf, insbesondere die Behinderung der
Bewegungsfreiheit der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Versor-
gungslieferungen des Hilfswerks und die Erhebung zusätzli-
cher Gebühren und Abgaben, die nachteilige Auswirkungen
auf die Tätigkeit des Hilfswerks haben, zu beenden;

12. ersucht die Generalbeauftragte, die Ausstellung von
Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren Nach-
kommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzusetzen;

13. stellt fest, dass die Arbeit des Hilfswerks in allen Ein-
satzgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein wird;

14. nimmt Kenntnis von dem Erfolg der Mikrofinanzie-
rungs- und Mikrounternehmensförderungsprogramme des
Hilfswerks und fordert das Hilfswerk auf, in enger Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Organisationen auch künftig zur
Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität für die Palä-
stinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten beizutragen;

15. ersucht die Generalbeauftragte erneut, im Rahmen
des Flüchtlingsaktenprojekts für die Palästinaflüchtlinge mit
der Modernisierung der Archive des Hilfswerks zu beginnen
und in ihren Bericht an die Generalversammlung auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung Angaben über diesbezügliche Fort-
schritte aufzunehmen;

16. wiederholt ihre früheren Appelle an alle Staaten,
Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Organisationen,
zusätzlich zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des
Hilfswerks auch künftig mehr Sondermittel für Zuschüsse und
Stipendien für die Hochschulbildung von Palästinaflüchtlin-
gen zu veranschlagen und zur Schaffung von Berufsausbil-
dungszentren für Palästinaflüchtlinge beizutragen, und er-
sucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder der für
Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel zu
fungieren;

17. fordert alle Staaten, Sonderorganisationen und nicht-
staatlichen Organisationen nachdrücklich auf, auch weiterhin
Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Beiträge zu
erhöhen, damit die anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten,
die durch die aktuelle humanitäre Lage am Boden verschärft
wurden, gemildert werden, und die wertvolle Arbeit des Hilfs-
werks bei der Gewährung von Hilfe an die Palästinaflüchtlinge
zu unterstützen.

RESOLUTION 60/103

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 160 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/476, Ziff. 22)48:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutsch-
land, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexi-
ko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,

46 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 13A (A/60/13/Add.1).
47 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993;
AS 1998 2055.

48 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bel-
gien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Dschibuti,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guinea, Indonesien, Irak,
Irland, Italien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Lett-
land, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Namibia, Niederlande, Oman, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Südafrika, Sudan, Tschechische Republik, Tunesien,
Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Zypern und Palästina.
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